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Nutzerordnung 

 
Der Nutzer der Experimentellen 7T MRTs verpflichtet sich mit der Unterschrift, folgende Regeln 
einzuhalten: 
 

• Messzeitanträge müssen per Email an die TOL gestellt werden (formlos). 
• Die 7T MRTs dürfen nur von Advanced Usern bzw. der techn.-operativen Leitung (TOL) betrieben 

werden. 
• Basic User und sonstige an einer Studie beteiligte Mitarbeiter sind zu keiner eigenständigen 

Bedienung der MRTs berechtigt und dürfen nur in Anwesenheit eines Advanced Users oder der TOL 
an Untersuchungen teilnehmen. 

• Nur Advanced User erhalten Transponder-Zugang zu den MRT-Räumen (Genehmigung durch die 
TOL). Der Transponder darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Advanced User hat Sorge zu 
tragen, dass keine Unbefugten Zugang zu den Räumen haben.  

• Alle Sicherheitsvorschriften und die Nutzerordnung sind beim Betrieb der MRTs einzuhalten. 
• Die Anleitungen und Anweisungen der ausliegenden Workinstructions sind zu beachten. 
• Einmal pro Kalenderjahr muss jeder Nutzer nachweislich an der MRT-Sicherheitseinweisung 

teilnehmen. 
• Die MRTs und das zugehörige Equipment sind in einwandfreiem Zustand zu halten und Störungen 

und Defekte sofort der TOL zu melden. 
• Es dürfen weder magnetische noch magnetisierbare Gegenstände noch irgendwelche technischen 

Geräte ohne Rücksprache mit der TOL in die HF-Kabinen mitgenommen werden. 
• Vor Beginn jeder Messung müssen alle Nutzer das Laborbuch lesen, das an den Workstations 

ausliegt, um über aktuelle Betriebsänderungen auf dem Laufenden zu sein. 
• Jede Messung ist im Laborbuch zu dokumentieren, inklusive aller Auffälligkeiten, Störungen und 

Gerätedefekte. 
• Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass ein genehmigter Tierversuchsantrag mit der 

Erlaubnis zu kernspintomographischen Untersuchungen unter Narkose vorliegt. Für die zu 
untersuchenden Tiere muss der TOL ein aktuelles Gesundheitszeugnis aus der jeweiligen 
Tierhaltung vorgelegt werden.  

• Bei Arbeiten mit gentechnisch veränderten Tieren (GVOs) ist das Dokumentationsblatt für 
gentechnisch veränderte Labortiere aus dem Tierversuchsantrag der S1-Projektleitung für die MRT-
Anlage (Susanne Mueller) auszuhändigen. Bei längerfristigen und regelmäßigen MRT 
Untersuchungen von GVOs sind die Räume der Exp. MRTs mit in die eigene S1-Anlage 
aufzunehmen. 

• Bei in vivo Messungen unter Inhalationsnarkose müssen aus Sicherheitsgründen immer 2 Personen 
am MRT anwesend sein. 

• Nach Beendigung der Untersuchung müssen die Räume der MRTs in ordentlichem und hygienisch 
einwandfreiem Zustand hinterlassen werden. Alle Gase sind abzudrehen.  

• Jeder Nutzer ist angewiesen seine Daten eigenverantwortlich und rechtzeitig zu sichern. 
• Nutzer müssen sich an die von ihnen gebuchte Messzeit halten. Absagen müssen spätestens 24h 

vorher erfolgen. Ansonsten wird der volle Preis für die gebuchte Messzeit berechnet. 
• Für die Messzeitabrechnung muss die Nutzungsdauer in Stunden in das Laborbuch eingetragen 

werden und ein Kostenstelle bzw. Rechnungsadresse bei TOL hinterlegt werden.  
• Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass Ihm die vollständige Nutzerordnung der 7T MRT 

Core Facility ausgehändigt wurde. 
 
 
Nutzer _________________________   Datum_________________________ 
 
 
 
Unterschrift______________________  


